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Abrechnungen im Wohnungseigentum

CHRISTOPH KOTHBAUER

In einer jüngst veröffentlichten Entscheidung1) hat der
OGH einige grundsätzliche Aussagen zu Abrechnun-
gen im Wohnungseigentum getroffen:
& Keine Pflicht zur Anbotseinholung für die

Neuanschaffung eines der Hausbewirtschaf-
tung dienenden Geräts: Ein Verwalter hat zwar
gem § 20 Abs 4 WEG für Erhaltungsarbeiten,
die über die laufende Instandhaltung hinaus-
gehen, und für größere Verbesserungsarbeiten
mindestens drei Angebote einzuholen, die Neu-
anschaffung eines defekten der Hausbewirtschaf-
tung dienenden Geräts2) ist aber weder eine Er-
haltungs- noch eine Verbesserungsarbeit. Von
der Bestimmung des § 20 Abs 4 WEG werden
„Arbeiten“ erfasst. Die Verpflichtung zur Anbots-
einholung lässt sich nicht auf Anschaffungen, die
im Rahmen der ordentlichen Verwaltung getätigt
werden, übertragen.3)

& Bezieht sich die Abrechnung nicht auf die ein-
zelnen Wohnungseigentumsobjekte, sondern
(in Zusammenfassung mehrerer Objekte) auf
die einzelnen Wohnungseigentümer, so ist dies
zulässig: Eine Abrechnung hat sich stets auf die
Liegenschaft zu beziehen. Sie hat alle die Liegen-
schaft betreffenden Geldflüsse zu bezeichnen, alle
Einnahmen- und Ausgabenposten detailliert und
aufgeschlüsselt anzugeben, damit der einzelne
Wohnungseigentümer die ziffernmäßige Richtig-
keit kontrollieren kann. Ob als Ergebnis der Ab-
rechnung einzelne Objekte oder aber in Zusam-
menfassung mehrerer Objekte ein einzelner Woh-
nungseigentümer gewählt wird, macht keinen
Unterschied. Das Ergebnis einer Abrechnung,
Gutschriften oder Forderungen sind auch den
einzelnen Wohnungseigentümern als Trägern
von Rechten und Pflichten zuzuordnen, nicht
aber Eigentumsobjekten. Die Zusammenfassung
einer Abrechnung für konkrete Wohnungseigen-
tümer anstelle von einzelnen Objekten erweist
sich damit als nicht gesetzwidrig.

& Geförderte Darlehen: Der Verwalter hat die
Rechtmäßigkeit der den Wohnungseigentümern
als Kreditnehmer vom Kreditgeber vorgeschriebe-
nen Annuitätenrückzahlungen nicht zu überprü-
fen: Wenn ein Hausverwalter gegenüber Woh-
nungseigentümern zur Abrechnung von (geförder-
ten) Darlehen verpflichtet ist, und einWohnungs-
eigentümer an einer Verwaltungsabrechnung rügt,
die Annuitätenvorschreibungen seien „entgegen
den getroffenen Vereinbarungen“ erfolgt, geht eine
Prüfung dieses Umstands über die im Rahmen ei-
ner Verwaltungsabrechnung zu prüfenden Um-
stände weit hinaus. Kann der Verwalter nachwei-
sen, dass er die Annuitätenrückzahlungen laut
der Vorschreibungen des Kreditgebers getätigt hat,
hat er seinen Verpflichtungen Genüge getan. Das
Rechtsverhältnis zwischen dem einzelnen Woh-
nungseigentümer als Kreditnehmer und der finan-

zierenden Bank bzw der Förderungsgeberin
müsste im Rechtsverhältnis des Kreditnehmers
und des Kreditgebers geklärt werden.

& Die Verursachung eines Schadens spielt für die
Zuordnung einer Arbeit zu den liegenschafts-
bezogenen Aufwendungen keine Rolle: Unab-
hängig davon, wer zur laufenden Kontrolle und
Reinigung der Einsatzkörbe der Regenwasserab-
flussrohre verpflichtet war, gehört die Reparatur
eines dort eingetretenen Schadens zu den Be-
wirtschaftungskosten der Liegenschaft, wobei Fra-
gen der Verursachung des Schadens keine Rolle
spielen.

& Werden geltend gemachte, aber nicht beste-
hende Forderungen bezahlt (ohne dass dies
der Verwalter erkennen kann), wird dadurch
die Abrechnung nicht unrichtig: Stellt sich im
Nachhinein heraus, dass eine durch gefälschte oder
unrichtige Belege nachgewiesene Forderung an die
Eigentümergemeinschaft nicht oder nicht in der
behauptetenHöhe bestand und daher im Ergebnis
zu Unrecht bezahlt wurde,4) dies aber weder im
Zeitpunkt der Zahlung noch der Rechnungsle-
gung für denVerwalter erkennbarwar, könnte eine
Unrichtigkeit der Abrechnung an sich nur dadurch
bewirkt werden, dass dem Verwalter die Unrich-
tigkeit bei pflichtgemäßem Handeln hätte auffal-
lenmüssen. Nun trifft zwar den Verwalter die Ver-
pflichtung, die Erfüllung der Dienstpflichten des
Hausbesorgers zu überwachen, doch ist er dabei
auf dieMitwirkung derWohnungseigentümer an-
gewiesen, die von Missständen naturgemäß un-
mittelbar Kenntnis erlangen.5) Ergibt erst eine
ex-post-Betrachtung, dass gegen die Eigentümer-
gemeinschaft geltend gemachte und vom Verwal-
ter beglichene Forderungen nicht bestanden,
macht dies nicht die Abrechnung als solche unrich-
tig, sondern lässt Rückforderungsansprüche der
Eigentümergemeinschaft gegenüber dem Zah-
lungsempfänger entstehen.
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1) 5 Ob 274/08 t.
2) Im vorliegenden Sachverhalt: einer Schneefräse.
3) Nach den maßgeblichen Feststellungen bestand überdies im konkre-

ten Fall – mitten im Winter des Jahres 2005 wurde die Schneefräse
defekt – eine Verpflichtung zum sofortigen Handeln, was zeigt, dass
wegen der gebotenen Dringlichkeit die Einholung mehrerer Anbote
nicht zweckmäßig gewesen wäre.

4) Im vorliegenden Sachverhalt hatte die Hausbesorgerin in den diesbe-
züglich maßgeblichen Abrechnungsperioden 2003 und 2004 Vertre-
tungsentgelte begehrt und auch ausbezahlt bekommen, wobei sich erst
danach, nämlich im Jahre 2005, für die Verwalterin herausstellte, dass
diese Forderungen unberechtigt waren.

5) Nach den maßgeblichen Feststellungen wurde die Verwalterin erst
nach Ablauf der in Frage stehenden Abrechnungsperioden darauf hin-
gewiesen, dass Vertretungstätigkeit bei Abwesenheit der Hausbesor-
gerin nicht geleistet worden war.
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